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Was macht der Netzwerkmanager für Energie- und Ressourceneffizienz? 
 
Aufgaben: 

- Ansprechpartner für alle Bürger, für Unternehmen und die Kommune 
- Bewusstseinsbildung & Öffentlichkeitsarbeit 
- Erfahrungsaustausch 
- Energiemanagement 
- Energie- und Förderberatung 

 

Bei detaillierten Fragen rund um das Thema Energie und Umwelt, sowie für eine kostenlose Initialberatung 
steht Ihnen der Netzwerkmanager für Energie- und Ressourceneffizienz, Herr Matthias Obermeier, oder der 
VerbraucherService Bayern gerne zur Verfügung -> Kontaktdaten siehe oben.  
 

Hinweis:  Für einen Überblick über aktuelle energetisch relevante Fördermöglichkeiten steht auf der  
  Homepage der ILE ein Fördermittelkatalog zum Download bereit. 

 
 

Energie-Tipp des Monats:  
Marktstammdatenregister für Stromerzeugungsanlagen 
 

Mit dem heutigen Energietipp möchten wir Eigentümer und Betreiber von Stromerzeugungsanlagen (BHKW-,  
PV- Wind- und Batteriespeicheranlagen, Notstromaggregate etc.) über die bestehende Registrierungspflicht ihrer 
Anlagen im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur informieren.  
 

 

1. Was ist das Marktstammdatenregister (MaStR)? 

Das Marktstammdatenregister ist ein behördliches Anlagenregister der Bundesnetzagentur für Strom- und 
Gaserzeugungsanlagen. Seit dem 31. Januar 2019 steht das MaStR-Webportal allen Marktakteuren und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung.  

 

 

2. Wie erfolgt die Registrierung?  

Die Eintragung einer Anlage in das Marktstammdatenregister kann durch den 
Anlagenbetreiber oder eine andere bevollmächtigte Person (Installateur, 
Dienstleister etc.) erfolgen.  Der Ablauf der Registrierung gliedert sich wie folgt: 

• Benutzerkonto einrichten 

• Registrierung als Anlagenbetreiber 

• Registrierung der Anlage 
 

 

 

3. Welche Fristen muss ich einhalten? 

• Für Neuanlagen gilt eine Frist zur Registrierung von einem Monat nach Inbetriebnahme der Anlage 

• Für Bestandsanlagen gilt eine 2-Jahresfrist ab Start des MaStR-Webportals (31.01.2019) 

 

Weitere Informationen zur Registrierung erhalten Sie unter: https://www.marktstammdatenregister.de oder 

beim Netzwerkmanager für Energie- und Ressourceneffizienz. 

Bilder: Bundesnetzagentur  

https://www.marktstammdatenregister.de/

